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Beschlussvorlage 
VL-52/2024 

Geschäftszeichen IV/4/Ko/kl 
Sachbearbeiter Frau Kontze 

 

Datum 28.03.2024 
 
 
Beratungsfolge Termin 
Magistrat der Stadt Hofgeismar 08.04.2024 
Haupt- und Finanzausschuss 15.04.2024 
Stadtverordnetenversammlung der Stadt Hofgeismar 29.04.2024 

 
 
Benennung der Erschließungsstichstraßen im Verlauf der Stettiner Straße, der Erschlie-
ßungsstraße zum und im Baugebiet (MU und WA) sowie des weiterführenden Straßenver-
laufs mit Ringstraße zum neuen Gewerbegebiet (GE) 
 
 
Beschlussvorschlag 
Die neuen Erschließungsstichstraßen im Verlauf der „Stettiner Straße“ werden – wie im Übersichts-
plan gelb markiert – „Stettiner-Straße“ benannt. 
 
Die Erschließungsstraße zum Baugebiet sowie der Erschließungsring selbst (MU und WA) werden 
– wie im Übersichtsplan gelb dargestellt –  in „Offenbergblick“ benannt. 
 
Hinter dem ersten Abschnitt des Gewerbegebiets „Am Jahnsportplatz“, wird ab „Am Jahnsportplatz“, 
Grundstücksnummer 19B, der weiterführende Straßenverlauf mit Ringstraße für das angrenzende 
neue Gewerbegebiet (GE) – wie im Übersichtsplan gelb dargestellt- „Sudheimer Feld“ benannt. 
 

 
Begründung 
Der Magistrat hat in seiner Sitzung am 18.03.2024 eine Vorauswahl getroffen.  
 
Für die Stichstraßen im Verlauf der Stettiner Straße, deren Grundstücke unproblematisch fortlaufend 
nummeriert werden, hat er sich mehrheitlich für den Namen „Stettiner Straße“ ausgesprochen. 
 
Für die Zufahrt zum Baugebiet von der „Grebensteiner Straße“ her sowie für den Erschließungsring 
des Baugebietes selbst, hat er sich mehrheitlich für den Namen „Offenbergblick“ ausgesprochen. 
 
Für den weiterführenden Straßenverlauf hinter dem Gewerbegebiet „Am Jahnsportplatz“ ab Grund-
stücksnummer 19B, und die Ringstraße für das angrenzende neue Gewerbegebiet, hat sich der 
Magistrat für den Namen „Sudheimer Feld“ ausgesprochen. 
 
Dem Vorschlag wird gefolgt. 
 
 
 
 
G. Brand 
Erster Stadtrat 
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